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Gesamtgemeinde
Kinder- und Jugenddorf Klinge
Moderne Häuser bieten Kindern eine Zukunft
Das Kinder- und Jugenddorf Klinge ist eines der größten Einrich-
tungen seiner Art in Deutschland. Rund 200 Kinder im Alter zwi-
schen drei und 18 Jahren werden hier betreut; pro Hausgemeinschaft 
leben acht Kinder unterschiedlichen Alters in familienähnlicher 
Struktur unter einem Dach. Nun können drei Hausgemeinschaften 
Anfang Mai in ihr neues Zuhause am Schwimmbadweg einziehen. 
Die Häuser mit den Namen „Antonius von Padua“, „Hildegard von 
Bingen“ und „Martha von Bethanien“ sind pünktlich zum 70-jäh-
rigen Bestehen des Kinder- und Jugenddorfs Klinge e.V. und nach 
insgesamt 32 Monaten Bauzeit, fertiggestellt worden. Die christliche 
Segnung der neuen Häuser wurde Mitte April von Weihbischof Dr. 
Peter Birkhofer vorgenommen – coronabedingt im kleinsten Kreis.
Mit diesen Neubauten endet für das Kinderdorf ein erster großer 
Bauabschnitt, dem weitere folgen müssen. „Die Klinge hatte damals 
wie heute das Ziel, neue Heimstätte für Kinder zu werden und ihnen 
Nestwärme zu ermöglichen. Die Neubauten der 50er Jahre mussten 
schnell und kostengünstig erstellt werden. Dies merken wir heute an 
vielen Stellen“, so Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz. „Hätte man 
all die aktuellen Vorgaben versucht, in den Bestandsgebäuden um-
zusetzen, wäre dies teurer gekommen als der Neubau.“ Und gerade 
wegen der besonderen Vorgaben an einen Sonderbau können die 
Kosten dieser Baumaßnahmen nicht einfach mit denen von Einfa-
milienhäusern verglichen werden, so Dr. Klotz, der betont: „Die Fi-
nanzierung ist für uns ein Kraftakt.“ Insgesamt habe man rund 6,6 
Mio. € aufgewendet. Alleine in Haus Hildegard werden ab Mitte 
Mai 14 Menschen leben: die Kinder der Hausgemeinschaft und die 
Familie der Hausleitung. „Insgesamt haben wir Wohnraum im Um-
fang von rund zehn Einfamilienhäusern geschaffen; es sind über 1.850 
Quadratmeter!“, so Dr. Klotz. Gerade die Coronazeit habe gezeigt, 
dass heutzutage eine moderne Infrastruktur in einem Kinderdorf-
haus unumgänglich sei. So musste u.a. der Tatsache Rechnung getra-
gen werden, dass im Rahmen des Homeschoolings bis zu acht Kin-
der gleichzeitig an einem PC-Arbeitsplatz arbeiten wollen. Corona 
und die hohen Inzidenzwerte, waren auch daran schuld, dass das 
eigentlich geplante große Einweihungsfest abgesagt werden musste. 
Da die Kinder jedoch auf den Einzug in ihr neues Zuhause warten, 
entschied Dr. Klotz, die Einweihung nicht zu verschieben, sondern 
sie coronakonform sowie virtuell durchzuführen. „Durch Corona 
waren die letzten Monate für die Kinder hart genug. Wir wollten ih-
nen die Freude auf den Einzug nicht nehmen“, so der Vorstand.
Außer Weihbischof Dr. Peter Birkhofer, der eigens aus Freiburg an-
gereist war, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Trägervereins Alex-
ander Gerstlauer, Vorstand Dr. Christoph Klotz und Jana Brauß, der 
Koordinatorin der Einweihung, gab es keine weiteren Gäste.

Der erste Mai
Der erste Tag im Monat Mai

Ist mir der glücklichste von allen.

Dich sah ich und gestand dir frei,

Denn ersten Tag im Monat Mai,

Dass dir mein Herz ergeben sein,

Wenn mein Geständnis dir gefallen,

So ist der erste Tage im Mai für mich

Der glücklichste von allen.

(Friedrich Hagedorn, 1708-1754)

https://www.klinge-seckach.de/
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Wer die Einweihung nacherleben möchte, kann dazu seit dem 28. 
April ein Video auf der Homepage des Kinderdorfs ansehen. Da-
bei gibt es neben den Grußworten von Landrat Dr. Achim Brötel, 
Bürgermeister Thomas Ludwig und Vorstand Dr. Klotz auch einige 
weitere Videos: Zu sehen sind Interviews mit dem stellvertretenden 
Aufsichtsratsvorsitzenden Bürgermeister i.R. Ekkehard Brand, der 
das Projekt von Anfang an begleitete, mit der Architektin Dea Ecker 
und weitere Videos der Hausgemeinschaften bzw. der St. Bernhard-
schule. Besonderes Highlight ist aber die digitale Führung durch die 
Neubauten, die ebenfalls über die Homepage einsehbar ist. Sebas-
tian Stock von Stock und Stock Immobilien in Mosbach erstellte da-
für als Eröffnungsgeschenk eigens ein virtuelles 3D-Modell.
Die Neubauten haben auch architektonisch einiges zu bieten. Das 
steile Walmdach stellt laut Architektin Ecker „den Archetyp des Hau-
ses dar, der den Kindern Schutz und Geborgenheit vermitteln soll“. 
Markant sind auch die drei Türme, die je zwei Treppenhäuser ent-
halten: für die Hausgemeinschaft und für die Hausleitung, die in ei-
ner abgetrennten Wohnung unter gemeinsamem Dach mit den Kin-
dern lebt. Es handelt sich dabei auch um den zweiten Rettungsweg. 
Zudem übernehmen die Türme die Durchlüftung sowie die Nacht-
auskühlung der Häuser und können im Brandfall auch zur Entrau-
chung verwendet werden. Das Kinderdorf hat damit eine nachhal-
tige Lösung im Sinne einer ökologischen Lüftungsanlage gefunden. 
Das Ensemble wird durch einen Spielschuppen, in dem sämtliche 
Gegenstände für die 24 jungen Menschen Platz finden, ergänzt. Die 
Gebäude sind so angeordnet, dass ein geschützter Spielhof entsteht.
Als Baustoff entschied man sich für Holz. „Natürlich nachwachsen-
de Rohstoffe, die auch das Gefühl von Wärme und Heimeligkeit bie-
ten, waren uns bei der Auswahl der Baustoffe wichtig“, so Dr. Klotz. 
„Unser Kinderdorf existiert, damit Kinder Zukunft haben. Da gehört 
eine Auswahl möglichst nachhaltiger Baustoffe dazu.“ Geplant war 
eigentlich, die Immobilie im Jahr 2020 zu beziehen. Doch durch 
Corona mussten aber auf der Baustelle besondere Maßnahmen er-
griffen werden, die zu Verzögerungen führten. Auch kam es gegen 
Ende der Maßnahmen immer wieder zu Lieferverzögerungen von 
bestimmten Bauteilen. Dennoch ist der Bauherr mit dem Baufort-
schritt zufrieden. „Wichtig ist doch“, so der Vorstand, „dass niemand 
verletzt wurde, dass die Immobilie unseren Anforderungen entspricht 
und natürlich auch, dass sie im Kostenrahmen blieb.“
Im Kinderdorf ist es seit jeher Tradition, dass jedes Haus einen Na-
men erhält. Die Patrone wurden dabei so gewählt, dass sie einen 
Bezug zum Gebäude oder zum Wirken des Kinderdorfs haben. Bis 
zum heutigen Tag feiern die Hausgemeinschaften im Rahmen von 
sogenannten Haus- bzw. Patronsfesten ihren Hauspatron und be-
arbeiten gemeinsam mit den Kindern das, wofür der Patron steht. 
Die Namen wurden in einer Gemeinschaftsaktion des ganzen Dor-
fes ausgewählt. Dadurch wurde erreicht, dass eine intensive Ausein-
andersetzung mit der Geschichte des Kinderdorfs, der Aufgabe des 
Kinderdorfs und damit, wofür der Patron steht, erfolgte.
In den nächsten Jahren stehen weitere Ersatzbauten an. „Die Bau-
maßnahmen im Schwimmbadweg zeigten, welche Infrastrukturan-
sprüche heute auf einem Campus herrschen. Wir haben gemerkt, dass 
wir dringend einen Ort benötigen, an dem die Infrastruktur zusam-
menläuft. Um diese Zentralität zu schaffen, müssen wir das Verwal-
tungsgebäude des Kinderdorfs neu denken“, so der Vorstand.

Die Segnung der neuen Klinge-Häuser fand coronabedingt im kleins-
ten Kreis statt (v.l.): Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Gerstlauer, 
Weihbischof Dr. Peter Birkhofer und Vorstand Dr. Christoph Klotz.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 26. 4. 2021
Die Infektionslage spitzt sich weiter zu. Auch die Wochen nach Ostern 
waren von steigenden Inzidenzzahlen geprägt, aber auch von einer er-
heblichen Zunahme der schweren Erkrankungen. Als Folge hiervon 
muss festgehalten werden, dass die Zahl der freien Intensivbetten und 
Beatmungsplätze in besorgniserregendem Maße abnimmt. 
Und hier noch zwei interessante Fakten: das Durchschnittsalter der 
infizierten Menschen ist seit Dezember deutlich gesunken, im Ne-
ckar-Odenwald-Kreis z.B. von 52 auf 37 Jahre, und der Anteil der 0- 
bis 9-jährigen erkrankten Personen hat sich in Baden-Württemberg 
seit Anfang Februar prozentual verdoppelt. 
Weil in diesem Zeitraum aber auch die absolute Zahl der infizierten 
Personen deutlich zugenommen hat, kann diese Tatsache nicht mit 
der stetig steigenden Impfquote der über 80-jährigen Menschen be-
gründet werden. Oftmals weisen erkrankte Kinder aber überhaupt 
keine Krankheitssymptome auf. 
Das ist einerseits sehr erfreulich, doch andererseits erhöht sich da-
durch auch das Ansteckungsrisiko für deren Familienangehörigen 
und sonstigen Kontaktpersonen stark. 
Zurückhaltung bei allen persönlichen Kontakten sowie deren Ver-
meidung, wo immer es möglich ist, bleiben daher das höchste Gebot.

Bundesnotbremse trat in Kraft
Über viele Wochen waren die Bundesländer nicht in der Lage, die 
zuvor gemeinsam beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie konsequent umzusetzen. Deshalb hat der 
Bundestag das Heft des Handelns in die Hand genommen und am  
21. 4. 2021 das „Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ beschlossen. 
Schon einen Tag später stimmte auch der Bundesrat zu und der 
Bundespräsident unterzeichnete das Gesetz, sodass es seit dem 24. 
4. 2021 in Kraft ist. Diese einheitliche „Bundesnotbremse“ ist jetzt 
also in ganz Deutschland bindend. Abweichungen hiervon sind nur 
zulässig, wenn es sich um Verschärfungen handelt.
Derweil hat die Landesregierung am 23. 4. 2021 die „Dritte Verord-
nung zur Änderung der Corona-Verordnung“ beschlossen. Damit 
passte Baden-Württemberg die generellen Regelungen und die Not-
bremsen-Regelung an die bundeseinheitlichen Vorgaben an – auch 
diese Verordnung ist seit dem letzten Freitag in Kraft. 
Die Neuregelungen werden nachstehend dargestellt, wobei ange-
merkt werden darf, dass sich die Veränderungen für Baden-Würt-
temberg in Grenzen halten, weil sich unser Bundesland auch schon 
bisher an die bundesweit getroffenen Absprachen gehalten hat.
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Generelle Regelungen
•  Absenkung der Altersgrenze bei Ausnahmeregelungen für Kinder, 

wie beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen oder bei Sport 
im Freien in Gruppen, auf einschließlich 13 Jahre (bis zur Voll-
endung des 14. Lebensjahres = 14. Geburtstag).

•  Fitnessstudios dürfen für dienstliche Zwecke, für den Reha-Sport, 
Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- oder Profisport öffnen. Im 
Übrigen bleiben Fitnessstudios auch bei einer Inzidenz unter 100 
geschlossen.

•  Erlaubt ist weiterhin der kontaktarme Freizeit- und Amateur-
sport mit nicht mehr als fünf Personen aus maximal zwei Haus-
halten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre 
zählen nicht mit. Liegt die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- 

oder Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, ist 
Sport nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und einer 
weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Person erlaubt. Kinder 
der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit.

•  Buchhandlungen dürfen unter den Auflagen für den Einzelhandel 
wieder öffnen und sind von der Notbremse ausgenommen.

•  Zoologische und botanische Gärten dürfen bei einer 7-Tage-In-
zidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis unter 100 unter den 
Voraussetzungen für Click&Meet geöffnet bleiben, sofern an-
gemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden. 
Voraussetzung ist ein tagesaktueller (nicht älter als 24 Stunden) 
negativer Corona-Schnelltest, der durch eine offizielle Stelle 
durchgeführt wurde.

Durchwahlverzeichnis und Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Anschrift:  Bürgermeisteramt Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach
  Tel: 06292/ 9201-0                  Fax: 06292/ 9201-22
  E-Mail: info@seckach.de       Internet: www.seckach.de

 Amt Name Tel.Nr. E-Mail Adresse Zimmer
Bürgermeister Herr Ludwig 9201-11 Ludwig@seckach.de 501
Haupt- und Personalamt Frau Kohler 9201-13 Kohler@seckach.de 503
Vorzimmer Bürgermeister, Ordnungsamt,   
Paten- und Partnerschaften Frau S. Weber 9201-10 s.weber@seckach.de 502
Bürgerbüro, Mitteilungsblatt,   
Rentenangelegenheiten Frau Markheiser 9201-12 Markheiser@seckach.de 101
Bürgerbüro, Lokale Agenda Frau Bronner 9201-12 Bronner@seckach.de 101
Standesamt Frau C. Weber 9201-24 Weber@seckach.de 301
Gewerbeamt/Bestattungswesen/   
Gemeindehallen/Vereine Frau Reinhart 9201-14 Reinhart@seckach.de 302
Bauamt Herr Bangert 9201-15 Bangert@seckach.de 402
Bauamt Frau Schmitt 9201-19 Schmitt@seckach.de 401
Rechnungsamt Herr Kordmann 9201-18 Kordmann@seckach.de 408
Steuern, Beiträge, Liegenschaften Frau Röderer 9201-26 Roederer@seckach.de 407
Gemeindekasse Frau Keller 9201-16 Keller@seckach.de 409
Wasser-, Abwassergebühren,    
Kindergartengebühren  Frau Bulz 9201-27 Bulz@seckach.de 409
    
Forstrevier Seckach Herr Walzel 06292/1296 Armin.Walzel@neckar-odenwald-kreis.de

Gemeindekindergarten   
Großeicholzheim Herr Zinnecker 06293/359 kigagrosseicholzheim@t-online.de

Grundschule Großeicholzheim Frau Herold-Schmidt 06293/8162 poststelle@04139464.schule.bwl.de

Hallenbad Seckach Herr Herold  
 Herr Hörst 06292/423  
    
Seckachtalschule Frau Hampe oder
 Sekretärin Frau Zytke 06292/1642 poststelle@04139452.schule.bwl.de

Wasserversorgung Bauland  06291/415554 WVBGmbH@gmx.de

Zweckverband „Hochwasserschutz  Einzugsbereich Seckach-Kirnau“
 Herr Frank 9201-50 Frank@seckach.de 303
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Anpassung der Notbremse in Stadt- und Landkreisen mit 
einer 7-Tage-Inzidenz über 100
Hier gelten nun die Regelungen aus § 28 des novellierten Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG) des Bundes. Da Bundesrecht vor Landes-
recht geht, darf Baden-Württemberg nicht hinter den Regelungen 
des Bundesgesetzes zurückbleiben. Um die Einheitlichkeit der Re-
gelungen zu wahren, verzichtet Baden-Württemberg weitestgehend 
darauf, Regelungen aus dem IfSG zu verschärfen. Im Einzelnen än-
dern sich durch die bundeseinheitliche Regelung folgende Punkte:
o  Treffen sind weiterhin mit den Angehörigen des eigenen Haus-

halts und einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Perso-
nen möglich. Allerdings hat der Bund die Altersgrenze für die 
von der Personenzahl ausgenommenen Kinder auf einschließlich  
13 Jahre abgesenkt (vorher: einschließlich 14 Jahre).

o  Veranstaltungen im Rahmen von Todesfällen, also Aussegnun-
gen, Trauerfeiern, Urnenbeisetzungen usw., dürfen nur noch 
mit maximal 30 Personen stattfinden. Hier ist keine Ausnahme 
für Kinder bis einschließlich 13 Jahre vorgesehen.

o  Die Ausgangsbeschränkung gilt nun von 22 Uhr (vorher 21 Uhr) 
bis 5 Uhr. Zusätzlich ist zwischen 22 Uhr und 24 Uhr im Freien 
allein ausgeübte körperliche Bewegung erlaubt. Dies gilt jedoch 
nicht für Sportstätten. Da der Bund die bis 18. April in Baden-
Württemberg geltende Ausnahme „An- und Abfahrt zur Wohnung 
bzw. Unterkunft des/der (Lebens-)Partner*in“ nicht mehr vorsieht, 
musste auch Baden-Württemberg diese Ausnahme aufheben.

o  Allgemeinbildende Schulen müssen nun ab einer 7-Tage-Inzidenz 
von über 100 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den Wechsel-
unterricht gehen.

o  Und ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 165 im jeweiligen Stadt- 
oder Landkreis müssen allgemeinbildende Schulen nun in den 
Distanzunterricht gehen. Für die Klassenstufen 1 bis 7 wird wei-
terhin eine Notbetreuung angeboten.

o  Kitas, Kindergärten und Kindertagesbetreuungen dürfen ab einer 
7-Tage-Inzidenz von über 165 im jeweiligen Stadt- oder Land-
kreis nur noch Notbetreuung anbieten.

o  Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- und Landkreis 
von bis zu 150 bleiben Click&Meet-Angebote im ansonsten ge-
schlossenen Einzelhandel möglich. Voraussetzung ist ein durch 
eine offizielle Stelle durchgeführter negativer Schnelltest, der nicht 
älter als 24 Stunden sein darf und die Erhebung der Kontaktdaten 
des/der Kunden/Kundin. Es gelten weiter die bisherigen Kunden-
beschränkungen pro Verkaufsfläche – auch für Bau- und Raiff-
eisenmärkte.

o  Im öffentlichen Personennah- und oder Fernverkehr einschließ-
lich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Beförderung von 
Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und Schülerbeförde-
rung besteht für Fahrgäste die Pflicht, eine FFP2-/KN95-/N95-
Maske zu tragen. Dies gilt sowohl während der Beförderung, als 
auch in den zum jeweiligen Angebot gehörenden Einrichtungen 
wie Bahnhöfen, Bushaltestellen, Taxisteigen oder sonstigen War-
tebereichen. Das Servicepersonal muss beim Kontakt mit den 
Kundinnen und Kunden mindestens eine medizinische Maske 
tragen.

o  Die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten 
dürfen weiter öffnen, wenn angemessene Schutz- und Hygiene-
konzepte eingehalten werden. Voraussetzung ist ein durch eine of-
fizielle Stelle durchgeführter negativer Schnelltest, der nicht älter 
als 24 Stunden sein darf. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind 
von der Testpflicht ausgenommen.

o Autokinos bleiben geöffnet.
o  Kinder bis einschließlich 13 Jahren dürfen in Gruppen von maxi-

mal fünf Kindern kontaktlosen Sport im Freien ausüben. Anlei-
tungspersonen brauchen einen durch eine offizielle Stelle durch-
geführten negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein 
darf.

o  Um Friseur- und Fußpflegedienstleistungen wahrnehmen zu kön-
nen, ist ein durch eine offizielle Stelle durchgeführter negativer 
Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, erforderlich. 
Zusätzlich muss der/die Kunde/Kundin, soweit es die Dienstleis-
tung zulässt, eine FFP2-/KN95-/N95-Makse tragen.

Schulen und Kindertageseinrichtungen
Der in das IfSG neu eingefügte § 28b Abs. 3 trifft bundesweite Re-
gelungen für Schulen und Kindertageseinrichtungen, die verbind-
lich umzusetzen sind. Die Gesetzesänderung kann damit ab dem  
26. 4. 2021 direkte Auswirkungen auf den Schul- und Kita-Betrieb 
in vielen Landkreisen Baden-Württembergs haben. Auf folgende 
Änderungen und Neuerungen wird ganz besonders hingewiesen:
–  Der maßgebliche Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner für die 

Untersagung des Präsenzunterrichts in Schulen bzw. für die Un-
tersagung des Präsenzbetriebs in Kitas, Horte und erlaubnispflich-
tige Kindertagespflege, wurde auf 165 festgesetzt. Stellt das zu-
ständige Gesundheitsamt für den Stadt-/Landkreis eine seit drei 
Tagen in Folge bestehende Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 
165 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner fest und macht dies 
ortsüblich bekannt, ist der Präsenzunterricht bzw. der Betrieb der 
Einrichtung ab dem übernächsten Werktag nach der Feststellung 
und Bekanntmachung einzustellen.

–  Die bisherigen Ausnahmen bezüglich Abschlussklassen und SBBZ 
GENT und KMENT bleiben bestehen.

–  Die Untersagung gilt auch für die kommunalen Betreuungsangebote.
–  Es ist eine Notbetreuung einzurichten. Für Schüler richtet sie sich 

nach § 14b Abs. 8 CoronaVO und deckt die gleichen Tage und 
Zeiten ab, die ein Kind/ Schüler ansonsten beschult, beaufsichtigt 
oder betreut worden wäre. Für die Notbetreuung von Kita-Kin-
dern wird mit der anstehenden Änderung der CoronaVO eine 
entsprechende Regelung aufgenommen. Nach § 14b Abs. 12 Co-
ronaVO gilt die indirekte Testpflicht auch für die Notbetreuung.

–  Testpflicht: Das neue Bundesrecht lässt keine Einschränkungen 
hinsichtlich der Anzahl der Testungen pro Woche zu. Deshalb 
sind auch im Falle eines Wechselunterrichts zwingend zwei Tes-
tungen pro Woche durchzuführen. Die bisherige Regelung in der 
CoronaVO des Landes, wonach bei Wechselunterricht eine Tes-
tung pro Woche bei einer Anwesenheit von maximal drei Tagen 
in Folge ausreicht, greift damit nicht mehr.

–  Wechselunterricht: Das neue IfSG schreibt vor, dass bei einer 
Sieben-Tages-Inzidenz von über 100 auf Wechselunterricht um-
zustellen ist. Dies ist momentan schon in der CoronaVO vor-
gegeben. Allerdings ist zu beachten, dass nun in jedem Fall der 
Wechselunterricht verbindlich umzusetzen ist, auch wenn das Ab-
standsgebot ohne diese Maßnahme gewahrt werden könnte.

–  Schulische Förderangebote wie Hausaufgaben-, Sprach- und Lern-
hilfen (HSL) oder Angebote der Hector-Kinderakademien kön-
nen für Gruppen von bis zu fünf Schüler durchgeführt werden. 
Auch hierfür ist Voraussetzung, dass der Testnachweis vorliegt, 
wie er auch für die Teilnahme am Präsenzunterricht erforderlich 
ist. Die Zulassung dieser Förderangebote wird, wie der Nachhilfe-
unterricht für Gruppen, in der CoronaVO Schule geregelt.

Die aktuelle Lage im Neckar-Odenwald-Kreis
Das Landratsamt hat am 26. 4. 2021 gemäß § 28b Abs. 1 Satz 1  
Nr. 4 IfSG bekanntgemacht, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Ne-
ckar-Odenwald-Kreis nach den Feststellungen des Robert Koch-In-
stituts an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Schwellenwert 
von 150 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus je 100.000 Einwoh-
ner lag. Damit ist die die Öffnung von Ladengeschäften für einzel-
ne Kunden nach vorheriger Terminbuchung (sog. Click&Meet) ab 
Donnerstag, 29. 4. 2021, nicht mehr zulässig.
Ab diesem Darum ist also nur noch die Abholung von bestellten 
Waren (Click&Collect) erlaubt.
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Bitte beachten Sie zum tagesaktuellen Geschehen weiterhin auf-
merksam die Verlautbarungen des Landes Baden-Württemberg 
(https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/), des Land-
ratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und in den 
Medien. Auf diesen Informationskanälen und auf der Homepage 
der Gemeinde Seckach finden Sie auch viele Details zu den aktuel-
len Corona-Vorschriften.

Kontaktnachverfolgung mit der Luca-App
Der Neckar-Odenwald-Kreis hat am 23. 4. 2021 den Einsatz der 
Luca-App gestartet. Diese App leistet eine schnelle Kontaktdaten-
verwaltung und Kontaktnachverfolgung für private Treffen und öf-
fentliche Veranstaltungen sowie für Geschäfte und Gastronomie. 
Tritt ein Infektionsfall ein, werden alle Gäste dieser Orte informiert, 
die sich zur betreffenden Uhrzeit dort aufgehalten haben. Parallel 
werden die Gesundheitsämter informiert, die dann Zugriff auf die 
Daten der übrigen Gäste bekommen. Die dafür notwendigen tech-
nischen Voraussetzungen wurden im Gesundheitsamt des Neckar-
Odenwald-Kreises nun geschaffen. Den entsprechenden Koopera-
tionsvertrag hatte Landrat Dr. Achim Brötel bereits vor einiger Zeit 
unterschrieben.
„Auch wenn jetzt erst einmal die Bundesnotbremse greift, wird es hof-
fentlich in absehbarer Zeit Lockerungen in vielen Bereichen geben. 
Dann wird die Luca-App zwar kein Allheilmittel, aber ein weiteres 
nützliches Instrument sein, damit die Infektionszahlen nicht wieder 
ansteigen. Wir sind froh, dass wir damit einen Beitrag leisten können, 
um gerade Einzelhandelsbetriebe, die Gastronomie und Kulturschaf-
fende in der Phase der Öffnung zu unterstützen“, betont Landrat Brö-
tel. „Alles was die Kontaktpersonennachverfolgung erleichtert und be-
schleunigt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn nach wie vor 
ist die Unterbrechung von Infektionsketten ein zentrales Instrument 
in der Pandemiebekämpfung“, ergänzt Gesundheitsamtsleiterin Dr. 
Martina Teinert.
Nutzerinnen und Nutzer können sich die Luca-App über die gängi-
gen App-Stores kostenfrei auf ihr Smartphone herunterladen. Wer 
kein Smartphone besitzt, kann sich in den teilnehmenden Betrieben 
über ein Kontaktformular oder mancherorts durch analoge Schlüs-
selanhänger mit QR-Codes einchecken. Veranstalter, Betreiber, Ein-
zelhandelsbetriebe und die Gastronomie erhalten weitere Informa-
tionen unter www.luca-app.de/locations. Damit die Betriebe die 
Luca-Anwendung nutzen können, müssen sie sich einmalig regist-
rieren. Die Registrierung für „Luca Locations“ kann über den Link 
www.luca-app.de/mein-luca-2 erfolgen.

Informationen zur Impfkampagne
Neben dem Kreisimpfzentrum kann man sich seit Ostern auch bei 
den beiden Seckacher Hausärzten Dr. Bender und Dr. Rösch imp-
fen lassen. Bitte melden Sie sich wegen der Terminvereinbarung 
aber nicht telefonisch in den Praxen an, sondern lassen sie diesen 
eine kurze schriftliche Notiz zukommen. Hierin müssen folgen-
de Daten enthalten sein: Name, Vorname, Geburtsdatum, Tele-
fonnummer sowie ggf. eine Bescheinigung, dass Sie z.B. als Ar-
beitnehmer oder enge Bezugsperson von Schwangeren, chronisch 
Kranken oder Pflegebedürftigen selbst zur Risikogruppe 2 oder 3 
gehören. Diese Notiz können sie in der Praxis abgeben oder ein-
werfen. Sobald die Ärzte Ihnen einen Impftermin anbieten kön-
nen, werden Sie unter der angegebenen Nummer kontaktiert und 
das weitere Vorgehen besprochen. Alle Informationen zum Imp-
fen finden Sie unter www.impfen-bw.de.

RIO-Schnelltestzentren in Osterburken und Adelsheim
Die Betriebszeiten der beiden Schnelltestzentren in Osterburken 
und Adelsheim wurden erneut erweitert. Konkret kann man sich 
nun in Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14) auch diens-
tags von 16.00 bis 19.00 Uhr sowie an Samstagen bis 15.00 Uhr tes-
ten lassen. Und in Adelsheim (Rossparkplatz in der Marktstraße ne-

ben der Sparkasse) kam der Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr dazu. 
Somit besteht jetzt für die Einwohnerschaft aller fünf RIO-Kommu-
nen (Osterburken, Adelsheim, Ravenstein, Rosenberg und Seckach) 
an jedem Wochentag ein Testangebot. Hier nochmals die vollstän-
digen Öffnungszeiten:
In Osterburken können die Schnelltests an folgenden Tagen durch-
geführt werden:

Montag 9.00–12.00 Uhr
Dienstag 16.00–19.00 Uhr
Mittwoch 16.00–19.00 Uhr

Freitag 9.00–12.00 Uhr
Samstag 9.00–15.00 Uhr

In Adelsheim können die Schnelltests an folgenden Tagen durch-
geführt werden:

Montag 17.00–19.00 Uhr
Donnerstag 17.00–19.00 Uhr

Freitag 17.00–19.00 Uhr
Sonntag 10.00–13.00 Uhr

Buchen Sie Ihren Schnelltesttermin online, bequem und kontakt-
frei unter https://schnelltest.drk-kv-buchen.de. Wählen Sie unter 
„Schnelltesttermin online buchen“ in nur wenigen Schritten Ihren 
Wunschstandort, Ihren Testtag und Ihr Zeitfenster aus. Bei Fragen 
können Sie ein Kontaktformular ausfüllen oder anrufen.
Ihre persönliche Testpersonen-Nummer, die Sie bei Ihrem Termin 
erhalten, begleitet Sie vom Anfang bis zum finalen Testergebnis. Zu-
sätzlich erhalten Sie bei der Online-Buchung eine Buchungsnum-
mer. Sie ist Ihre Identität und sichert Ihre Daten.
Sie bekommen Ihr Testergebnis direkt vor Ort oder nach Abschluss 
des Tests per E-Mail mitgeteilt; hierzu ist die Angabe einer korrek-
ten E-Mailadresse bei der Anmeldung erforderlich. Auf Wunsch er-
halten Sie für Behörden, körpernahe Dienstleistungen (Friseur!) o.ä. 
eine schriftliche Bestätigung in deutscher Sprache ausgehändigt.
Auf der Webseite des DRK-Kreisverbands Buchen finden Sie auch 
nützliche Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen zu den Schnelltestungen.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Aufgrund des auf der Basis der Bundesnotbremse weiter verlänger-
ten Lockdowns bleibt das Rathaus für den unangemeldeten Zutritt 
geschlossen, aber trotzdem sind das Bürgerbüro und die übrige Ver-
waltung erreichbar.
Bürgerbüro: Das Bürgerbüro ist für Sie da. Ein persönliches Er-
scheinen auf dem Rathaus kommt allerdings nur dann infrage, 
wenn die Erledigung Ihres Anliegens auf andere Art und Weise (per 
Telefon, Mail oder schriftlich) unmöglich ist. In jedem Fall müssen 
Sie sich aber vorher von zu Hause aus anmelden und einen Termin 
vereinbaren. Wählen Sie hierzu bitte die Nummer des Bürgerbü-
ros: 06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Termin, 
wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf diese Art 
und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten und An-
sammlungen kommt.
Übrige Verwaltung: Die anderen Bediensteten sind für Sie eben-
falls weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. Bitte prüfen Sie 
auch hier, ob Ihr Anliegen per Mail, per Telefon oder postalisch ge-
regelt werden kann. Sollte eine unaufschiebbare Angelegenheit den-
noch das persönliche Erscheinen im Rathaus erforderlich machen, 
kann ein Termin vereinbart werden. Nutzen Sie hierfür zur Entlas-
tung der Zentrale bitte unbedingt die E-Mailadresse oder Durch-
wahl der/ des jeweils zuständigen Bediensteten; das Durchwahl- 
und Mailverzeichnis ist in dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts, 
Seite 3, wieder abgedruckt.
Bei Betreten des Rathauses müssen Sie in jedem Fall einen medi-
zinischen Mund- und Nasenschutz tragen. Als medizinische Mas-
ken sind dabei OP-Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der 
die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines ver-

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.luca-app.de/locations/
https://www.luca-app.de/mein-luca-2/
http://www.impfen-bw.de
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de
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gleichbaren Standards erfüllt. Darüber hinaus sind die Hände zu 
desinfizieren und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln ein-
zuhalten. Außerdem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben 
und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risiko-
gebiet eingereist sein. Auf den entsprechenden Aushang an der Ein-
gangstür wird verwiesen und um Beachtung gebeten.

Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Aufgrund des wieder deutlich ansteigenden Infektionsgeschehens 
und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen bleiben die 
Besuche der Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren 
weiterhin eingestellt. Dies geschieht trotz der weiter ansteigenden 
Impfquote aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger, aber auch 
wegen des allgemeinen Gebots zur Unterlassung vermeidbarer per-
sönlicher Kontakte. Gerade in diesem Punkt hat die Gemeinde eine 
Vorbildfunktion. Stattdessen werden die Glückwünsche und die Eh-
rengabe weiterhin nachträglich durch einen Boten überbracht. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass diese Besuche noch auf län-
gere Zeit nicht möglich sein werden.

Regionale Einkaufsplattform „Dein RegioKauf.de“ – machen 
Sie mit!
Die Pandemielage ist sehr angespannt, weshalb die Menschen ihre 
Häuser auch weiterhin nur im unbedingt notwendigen Maße verlas-
sen und vor allem weite Fahrten unterlassen sollen. Deshalb haben 
die RIO-Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosen-
berg und Seckach gemeinsam mit der Werbeagentur „die werbema-
cher“ aus Leibenstadt schon vor einem Jahr die Einkaufsplattform 
„Dein RegioKauf “ entwickelt. Gleichzeitig wird damit unter Ein-
haltung aller gesetzlichen Richtlinien ein Beitrag zur Sicherung der 
Grundversorgung und für den Erhalt unseres Handels und Gastge-
werbe geleistet.
Die gemeinsame Einkaufsplattform www.deinregiokauf.de infor-
miert über die verschiedenen Angebote in den Sparten „Genuss 
und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, „Wohnen und Le-
ben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und Computer“ sowie 
„Dienstleistungen“. Aus der Gemeinde Seckach sind bisher dabei: 
die Bioland Bäckerei Fritze-Beck, der Getränkemarkt Göttlicher, 
die Pizzeria Da Maria, der Besen „Zum Kolbe“, die Fa. T.O.P. Wer-
bemittel GmbH, die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Fa. And-
re Vier Trockenbau & Akustik und die Fa. Wallisch Elektrotechnik. 
Liebe weitere Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleis-
ter: bitte lassen auch Sie sich auf dieser Plattform registrieren! 
Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von der Werbeagentur 
„die werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@
die-werbemacher.com.

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen geschulte 
Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84 3333 und der Te-
lefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon 
ist zu folgenden Zeiten besetzt: werktags von 8–16 Uhr und sams-
tags von 11–15 Uhr.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger täglich von Mon-
tag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 
0711/ 904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landes-
gesundheitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.
Die Gemeindeverwaltung ruft erneut alle Bürgerinnen und Bürger 
dazu auf, dass sie ihre Sozialkontakte auf das notwendige Minimum 
reduzieren. Verzichten Sie bitte weiterhin auf alle Gewohnheiten, 
die über die Grundbedürfnisse hinausgehen, halten Sie sich an die 
Regeln und bleiben Sie gesund!

Abfallkalender für alle Ortsteile 
Mai 2021

Restmüll: Dienstag, 11. 5.
 Mittwoch(!), 26 .5.

Gelbe Tonne: Dienstag,   4. 5.
 Dienstag, 18. 5.

Biotonne: Dienstag,   4. 5.
 Dienstag, 18. 5.

Altpapier: Samstag, 22. 5., Seckach –> Abholaktion
 Samstag, 29. 5.,  Großeicholzheim –>   

Abholaktion
 Freitag, 7. 5., Zimmern

Altholz: Freitag, 21. 5., alle Ortsteile

Alle Termine für das Jahr 2021 finden Sie auf Ihrem persönlichen 
Abfallkalender oder können Sie auf Ihr Objekt bezogen auf der 
Homepage der KWiN: https://www.kwin-online.de nachlesen,  
herunterladen und ausdrucken.

Altersjubilarin
4. 5. Hildegard Willard           Seckach  85 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

http://www.deinregiokauf.de
mailto:c.adam@die-werbemacher.com
mailto:c.adam@die-werbemacher.com
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Zahnärztlicher Notfalldienst
1.–3. 5. 2021       Dr. M. Stumpf, Buchener Str. 6, 74731 Walldürn, 

Tel. 06282/1330
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 1. 5. 2021:  

Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Sonntag, 2. 5. 2021:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Montag, 3. 5. 2021:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722 Bu-
chen 

–  Dienstag, 4. 5. 2021:  
Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Mittwoch, 5. 5. 2021:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Donnerstag, 6. 5. 2021:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Freitag, 7. 5. 2021:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So., 2. 5. – FÜNFTER SONNTAG DER OSTERZEIT
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier mit Eröffnung der 

Maiandacht

  9.30 Uhr Zimmern: Wort-Gottes-Feier mit Eröffnung der Maian-
dacht

10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier
11.00 Uhr Klinge: Wort-Gottes-Feier
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 3. 5., Heiliger Philippus und Heiliger Jakobus, Apostel
18.30 Uhr Seckach: Gottesdienst mit eucharistischer Anbetung
Di., 4. 5., Dienstag der fünften Osterwoche
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do., 6. 5., Donnerstag der fünften Osterwoche
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
 Großeicholzheim: Eucharistiefeier

Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 2. 5. 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle

Großeicholzheim
Sonntag, 2. 5. – Kantate
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
11.00 Uhr Gottesdienst mit Livestream Großeicholzheim (Pfr. In-

golf Stromberger)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 4. 5. – Seniorennachmittag am Telefon   

15.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
20.00 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim 

Seniorennachmittag am Telefon
Am Dienstag, 4. Mai 2021, findet wieder ein „Seniorennachmittag 
am Telefon“ statt. 
Die Telefonkonferenz beginnt um 15.00 Uhr. 
Alle Interessierten können mit ihrem eigenen Telefon von zuhause 
aus teilnehmen. 
Die Einwahl ist ab 14.55 Uhr unter folgender Nummer möglich: 
0721/95793911. 
Anschließend folgt eine kurze Ansage. 
Daraufhin muss man die Raumnummer eingeben. 
Sie lautet: 6180#. 
Wer möchte, kann ein Gesangbuch bereitlegen. Bei Fragen oder 
Unklarheiten melden Sie sich gerne im Vorfeld bei den Mitarbeite-
rinnen oder beim Evang. Pfarramt Großeicholzheim (06293/370). 
Herzliche Einladung!

Vereinsnachrichten
Energie+Umwelt eG

10 Jahre Energie+Umwelt eG – Wettbewerb „Die grüne 10“ 
für Vereine und Interessensvertretungen
Die vor zehn Jahren auf Initiative der Volksbanken Mosbach, Fran-
ken und Main-Tauber gegründete Energiegenossenschaft „Ener-
gie+Umwelt eG“ hat sich zu ihrem Jubiläum etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Mit dem Wettbewerb „Die grüne 10“ sollen ge-
meinnützige und soziale Vereine oder Interessensvertretungen er-
mutigt werden, ihre nachhaltigen Ideen und Initiativen zum Wohle 
der Menschen in der Region in die Tat umzusetzen. 
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Als Preisgeld des Wettbewerbs sind insgesamt 20.000 € für heraus-
ragende Projekte und Maßnahmen aus den Landkreisen Main-Tau-
ber und Neckar-Odenwald ausgelobt. 
Alle Modalitäten und die Teilnahmebedingungen sind im Internet 
unter www.epueg.de ersichtlich. Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 
2021.

SV Seckach
Absage Sportwochenende
Leider müssen wir unser Sportwochenende, das vom 21. bis 24. Mai 
stattgefunden hätte, absagen. Das ist nun schon das zweite Mal, dass 
wir das Sportfest absagen müssen. Das ist natürlich für uns sehr 
schade, aber wir hoffen, dass wir unser Oktoberfest feiern können, 
worüber sich viele bestimmt freuen würden. Seit dem 1. Novem-
ber 2020 stehen bei uns die Kegelbahn und jeglicher Sportbetrieb in 
den Abteilungen still. Nur die Tennisabteilung darf spielen und der 
Rehasport kann stattfinden. Das ist natürlich für einen Sportverein 
schon hart, wenn Sport und Geselligkeit völlig wegfallen. Trotz alle-
dem wollen wir weiterhin optimistisch sein und hoffen, dass wir in 
naher Zukunft wieder an den Start gehen können. Bis dahin gilt es 
durchzuhalten, bei einem Marathonlauf sind die letzten Kilometer 
auch die schwersten. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.

Musikverein Seckach
Fröhlicher „Tanz in den Mai“ mit dem Musikverein Seckach
Auch in diesem Jahr möchten wir mit einem fröhlichen Balkon-
konzert in den Mai starten! Wir sorgen für die Musik, verpflegen 
müssen Sie sich leider selbst. Am Freitag, den 30. 4., ab 18.00 Uhr, 
möchten wir eine halbe Stunde kurzweiliges Programm mit Schla-
gern und Guter-Laune-Musik spielen. Aber bevor es losgeht, seid 
ihr gefragt – kleppert und klopft doch wie im letzten Jahr ab 18.00 
Uhr wieder auf euren Töpfen und Kisten! Wir freuen uns sehr, wenn 
wir unsere Zuhörer auch mal hören können, und stimmen dann mit 
ein. Weitere Lieder passend zum Mai hören Sie am Sonntag, den 02. 
Mai, um 18.00 Uhr. 
Wir wünschen einen guten Start in den Mai und bleiben Sie gesund! 

Ihr MV Seckach. 

Sportschützenverein „Hubertus Seckach“ e.V.
Das am 13. Mai 2021 geplante Grillfest muss wegen der derzeitigen 
Pandemielage leider abgesagt werden.

VdK Seckach
VdK Ortsverbände Adelsheim/Sennfeld und Seckach haben 
fusioniert
Zum 1. Mai 2021 fusioniert der VdK Seckach/Zimmern mit dem 
VdK Ortsverband Adelsheim/Sennfeld. 
Somit erlischt zum 30. April 2021 nach 72 Jahren die Eigenständig-
keit des VdK Ortsverbandes Seckach/Zimmern, was aber keinen 
Grund zur Traurigkeit gibt, wie der Ortsverbandsvorsitzende Franz 
Brand (Seckach) betont. Vielmehr sei man durch die Fusion nun 
noch stärker und schlagkräftiger und er brachte seine Freude da-
rüber zum Ausdruck, dass man mit dem VdK Ortsverband Adels-
heim/Sennfeld einen starken Partner gefunden habe, der die vielfäl-
tigen Interessen seiner Mitglieder vertritt. 
Nachdem trotz intensiver Bemühungen keine Nachfolgeregelung 
für den amtierenden Vorstand des Seckacher VdK Ortsverbandes 
gefunden werden konnte, beschloss man, erste Gespräche mit dem 
Nachbarortsverband Adelsheim/Sennfeld aufzunehmen, um sich 
über eine künftige Fusion Gedanken zu machen. 
Nachdem sich die Vorstandschaften beider VdK Ortsverbände einig 
waren, galt es in den schwierigen Corona-Zeiten eine Möglichkeit 
zu suchen, wie man die Fusion vollziehen konnte, da man aufgrund 
der Corona-Verordnung derzeit keine Versammlungen abhalten 
kann. 

Schnell war ein Weg gefunden und alle Mitglieder wurden persön-
lich per Briefpost angeschrieben und erhielten auf diesem Weg die 
Abstimmungsunterlagen. Anfang April waren die Stimmzettel zu-
rück und es wurde ausgezählt. 
Nahezu alle VdK-Mitglieder aus Seckach und Zimmern stimmten 
für eine Fusion mit Adelsheim/Sennfeld. Jetzt mussten nur noch 
Kreisverbandsvorsitzender Karlheinz Diemer (Mosbach) und Be-
zirksverbandsvorsitzender Bernhard Gschwender (Heidelberg) der 
Fusion zustimmen, was zwischenzeitlich geschah. 
Jörg Zimmermann vom VdK Ortsverband Adelsheim/Sennfeld mit 
Seckach und Zimmern freut sich über das entgegengebrachte Ver-
trauen und die große Beteiligung an der Abstimmung zur Fusion. 
In Adelsheim habe man sich intensiv mit der Zusammenlegung bei-
der Ortsverbände beschäftigt und kam zu dem Ergebnis, dass auch 
dank der neuen Medien der Verwaltungsaufwand viel geringer ist 
als früher. Außerdem habe man in Adelsheim ein gutes Vorstands-
team, das sehr erfolgreich zusammenarbeitet und auch ständig neue 
Ideen entwickelt, was man den Mitgliedern neben der Hauptauf-
gabe des Sozialverbandes – nämlich der Beratung – noch so alles 
bieten könne. Das Angebot reicht von Vorträgen z. B. über Vorsor-
gevollmachten, Patientenverfügungen über Sturzprophylaxe, Testa-
mentsgestaltung, Gesundheitsvorsorge, über Exkursionen, Ausflüge 
und Besichtigungen bis hin zu gemütlichen Treffen zum gemütli-
chen Beisammensein und zum Gedankenaustausch. Für die Mit-
glieder aus Seckach und Zimmern wird sich auch in Zukunft in Sa-
chen Beratung und Unternehmungen nichts ändern. 
Viele Informationen über den VdK gibt es auf der Homepage des 
Ortsverbandes Adelsheim/Sennfeld unter www.vdk.de/ov-adels 
heim-sennfeld. Hier findet man nicht nur alle Kontaktadressen, son-
dern auch Mitgliedsanträge und Formulare zum downloaden und 
Hinweise, wie man etwa einen Schwerbehindertenantrag ausfüllen 
muss. Außerdem besteht die Möglichkeit, einmal im Monat einen 
Newsletter zu abonnieren. Hier wird über Aktivitäten im Ortsver-
band informiert und es gibt jeden Monat wertvolle Tipps vom Lan-
desverband. Wer Interesse hat, kann eine Mail senden an vdk-adels 
heim-sennfeld@t-online.de und den Newsletter abonnieren.
„Unsere Größe macht uns stark“, so Ortsverbandsvorsitzender Zim-
mermann, weiter. Der VdK ist Deutschlands größter Sozialverband 
mit über 2,1 Millionen Mitgliedern. Gemeinsam machen wir uns 
für alle stark, die nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 
Wir haben die richtigen Antworten bei Fragen zu Rente, Armut, Be-
hinderung, Gesundheit oder Pflege. 
Wir stellen den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittel-
punkt unseres Handelns. Soziale Gerechtigkeit ist Teil unseres ge-
sellschaftlichen Selbstverständnisses und sogar als Staatsziel in 
unserem Grundgesetz verankert. Der VdK, gegliedert in die drei 
Säulen Sozialrecht, Sozialpolitik und Solidargemeinschaft, setzt sich 
für die Wahrung der sozialen Rechte ein. Allein 240.000 Mitglieder 
hat der VdK in Baden-Württemberg und täglich werden es mehr. 
So wurden 2019 in über 10.000 Widerspruchs- und Klageverfahren 
über 10 Millionen Euro für die VdK-Mitglieder erstritten. 
Und gut zu wissen sei auch, dass Mitglieder alle Beratungen und 
rechtliche Vertretungen sofort in Anspruch nehmen können. 
Für Kinder und Partner gilt ein vergünstigter Mitgliedsbeitrag, den 
man auch steuerlich geltend machen kann, so Jörg Zimmermann 
abschließend.

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball
Leider müssen wir unser im Juli geplantes Sportfest absagen. Gerne 
hätten wir mit euch „100 Jahre SVG“ gefeiert. Geplant war u.a. ein 
Spiel mit der Traditionself des VfB Stuttgart sowie ein Konzert mit 
der Band „Hiss“. Corona lässt es nicht zu. Hoffen wir, dass die neue 
Runde wieder einigermaßen normal ablaufen kann.

Die Abteilungsleitung

file:///Volumes/Daten/%20Amtsblatt/Seckach/Textseiten/Text/www.epueg.de
http://www.vdk.de/ov-adelsheim-sennfeld
http://www.vdk.de/ov-adelsheim-sennfeld
mailto:vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de
mailto:vdk-adelsheim-sennfeld@t-online.de
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FC Zimmern
Der FC Zimmern möchte sich bei allen Beteiligten und Helfern für 
das vergangene Hähnchenfest „to-go“ bedanken. Die Vorbestellun-
gen haben unsere Erwartungen übertroffen und das „Fest“ war ein 
toller Erfolg. 
Ein besonderer Dank an die Bevölkerung, welche das Angebot sehr 
rege in Anspruch nahm und alle sich vorbildlich an die Hygiene-
Vorschriften und Einhaltung des Mindestabstandes hielten.

Maifest:
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat sich der FC Zimmern 
entschlossen, sein traditionelles Maifest für dieses Jahr abzusagen.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach)
Seit 23. 3. kann die Bücherei eingeschränkt wieder besucht wer-
den. Voraussetzung hierfür ist eine telefonische Anmeldung. Die 
Anmeldung kann jeweils mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr und 
samstags von 12.00 bis 13.00 Uhr und nur unter der Tel. Nr. 0151-
74565548 erfolgen. Öffnungszeiten: dienstags von 17.00 bis 18.00 
und samstags von 10.00 bis 11.00 Uhr 
Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske ist Vorausset-
zung, ebenso die Einhaltung des geltenden Hygienekonzeptes.

Das Büchereiteam

Abfallwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
Die AWN/KWiN informiert: 
Altpapiersammlung durch Vereine im Mai
Die Altpapier-Sammlungen durch Vereine im Neckar-Odenwald-
Kreis finden im Monat Mai regulär als Straßensammlungen statt, 
d.h. das Altpapier wird von den Vereinen am Grundstück abgeholt. 
Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 06281/906-0.

Vorsorgevollmacht – Betreuungs- und Patientenverfügung
Selbstbewusst die Zukunft gestalten, solange man gesund ist
Jeder Mensch kann vorübergehend oder auf Dauer die Fähigkeit 
verlieren, seinen eigenen Willen zu äußern, Entscheidungen zu tref-
fen und Geschäfte abzuschließen. Wer für diesen Fall nicht vorsorgt, 
kann nicht damit rechnen, dass die Angehörigen automatisch für 
ihn entscheiden dürfen. Ehegatten, Kinder oder andere Verwand-
te oder Freunde dürfen nur für den Betroffenen handeln, wenn sie 
eine Vollmacht oder Betreuungsverfügung vorweisen können. Die 
Geschäftsführerin des Betreuungsvereins Neckar-Odenwald-Kreis 
e.V., Bärbel Juchler-Heinrich, informiert in einem online-Seminar 
über die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten, die Inhalte, Formu-
lierungen und Aufbewahrung der Schriftstücke. Für die Teilnah-
me benötigt man entweder einen Rechner mit Google Chrome als 
Browser oder ein Smartphone mit der Jitsi App. 
Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, den 11. 5. 2021, um 
18.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die 
Geschäftsstelle entgegen per e-mail: betreuungsverein@neckar-
odenwald-kreis.de. Nach der Anmeldung erhalten Sie einen link für 
diesen Abend.

Nachruf
Wir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied

Josef Saur
der am 17.04.2021 überraschend, 

im Alter von 71 Jahren, von uns gegangen ist.
Josef war seit 1984 passives Mitglied im Verein. 
Er war stets hilfsbereit und hat sich immer gerne 

tatkräftig in den Dienst des Vereins gestellt.
Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, 
besonders seiner Ehefrau Mechtild 

und den Kindern Stefan und Anika mit Familie.
Für den Angel- und Naturfreundeverein Zimmern e.V.

Die Vorstandschaft

Rasen-Vertikutier-Service
einfach Termin vereinbaren.

Telefon (015 77) 53312 20 (ab 17.00 Uhr)

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
400 g Gulasch vom Schwein 
und 2 Port. Semmelknödel

 nur 4,44 €NEU!

Hackfleisch gemischt 100 g 0.79 €

Weißer Schwartenmagen 100 g 1.09 €

Feine Lyoner mild gewürzt 100 g 1.19 €

Rauchfrische Wiener 100 g 1.22 €

Bunter Wurstsalat mit Gurken und Paprika 100 g 1.18 €

Champ. Rougette 65 % Fett i. Tr.  100 g 1.69 €

GhfS Gartenhilfe für Senioren in Seckach und Umgebung
(mähen, umgraben, vertikutieren, Hecken schneiden und sonstige Gartenarbeiten)
Vermittlung:  M.-M. Thürl, Adolf-Kolping-Straße 2, 74743 Seckach  

Tel.: 06292 / 7480 oder 0176 / 544 00 933  
E-Mail: maxi-monika.thuerl@gmx.de

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.

https://jitsi.org/downloads/
mailto:betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
mailto:betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
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Badgaststätte „Da Christina“ · Unterschefflenz
SCHWÄBISCHE WOCHE
Von Freitag, 30.4., bis Sonntag, 9.5.2021
Wir bitten um Vorbestellung unter 06293/7959539

Unsere Speisekarte finden sie auf unserer Homepage 
www.pizzeria-dachristina.de

Die normale Speisekarte ist an den Aktionstagen
trotzdem gültig!

Öffnungszeiten:
Di. bis Sa. 16 bis 21 Uhr, So. 10 bis 21 Uhr, Mo. Ruhetag

Liebe Kundinnen und Kunden, 
und die, die es noch werden wollen!

Wichtige Info: Sie können mich nur noch unter  
meiner Mobilfunk-Nummer erreichen:

0172/6260429

Ihre Martina Laier
30 Jahre -Fachberatung

Neue Adresse: Friedhofstraße 1/1 · Großeicholzheim

ANGEBOT
VOM 1.5. BIS 6.5.2021
Magere SCHWEINEKOTELETT 100 g 0,79 €
Grobe oder feine BRATWÜRSTE 100 g 0,94 €
CHILIFLEISCHKÄSE 100 g 1,09 €
Fürs Vesper: GEFÜLLTER BAUCH  100 g 1,09 €
Aus eigener Herstellung:
ITALIENISCHE RINGSALAMI 100 g 1,94 €
Feine, milde LYONER 100 g 1,19 €
Aus eigener Herstellung: 
OCHSENMAULSALAT  100 g 0,94 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Schmitt, Osterburken · Schweine von Maurer, Feßbach

SPEISEPLAN vom 03.05.–07.05.2021
MO: GRILLBRATEN mit Spätzle oder Kartoffelsalat 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  HÄHNCHENBRUSTFILET
 mit Brokkoli und Kartoffelgratin 5,99 €
DO:  GYROSGESCHNETZELTES mit Pommes, 
 Krautsalat und Tzatziki oder Brötchen 5,99 € 
FR:  SIEDFLEISCH mit Meerrettich und Salzkartoffeln 5,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

SPARGELZEIT = SCHINKENZEIT
Probieren Sie unsere tollen Schinken:

Bärlauch · Senfkörner · Orangen-Pfefferschinken 
Schlossschinken · Krusten · Bauernschinken

Wacholder · Hinterschinken
gerauchter Schinkenspeck · Lachsschinken

Alles aus eigener Herstellung!!

27. April 2021          Teil B       Stufe: 

13
5 9

2 7 3 8
3 7 8 9
1 8 6

9 2 5
2 5 7 3

9 3 6 2
1

6 3 7

14
6 1 5

6 4 8
7 9 6 3

3 5 4
2 9 5

8 3 2
8 9 6

2 4
5 8 7

15
8 5 2 6

6 3 4
8 9

4
2 5 3
1 8 3 2
3 9 8

5 1 7
1 7 2

16
4 9 1

8 4 5 2
7 6

8 4
2 6
6 7 5

9 3 8
3 9 6 4
1 3

27. April 2021          Teil B       Stufe: 

13
5 9

2 7 3 8
3 7 8 9
1 8 6

9 2 5
2 5 7 3

9 3 6 2
1

6 3 7

14
6 1 5

6 4 8
7 9 6 3

3 5 4
2 9 5

8 3 2
8 9 6

2 4
5 8 7

15
8 5 2 6

6 3 4
8 9

4
2 5 3
1 8 3 2
3 9 8

5 1 7
1 7 2

16
4 9 1

8 4 5 2
7 6

8 4
2 6
6 7 5

9 3 8
3 9 6 4
1 3

27. April 2021          Teil B       Stufe: 

13
5 9

2 7 3 8
3 7 8 9
1 8 6

9 2 5
2 5 7 3

9 3 6 2
1

6 3 7

14
6 1 5

6 4 8
7 9 6 3

3 5 4
2 9 5

8 3 2
8 9 6

2 4
5 8 7

15
8 5 2 6

6 3 4
8 9

4
2 5 3
1 8 3 2
3 9 8

5 1 7
1 7 2

16
4 9 1

8 4 5 2
7 6

8 4
2 6
6 7 5

9 3 8
3 9 6 4
1 3

Quelle: www.sudoku-aktuell.de

 Sudoku
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Seniorenresidenz 
Haus Theresa

www.Haus-Theresa.de

Beste Pflege 
zu fairem Preis

•  seit 25 Jahren
 familienbetrieben
•  wiederholt MDK-Note 1,0
•  Heimplatz ab 1650,- € 
 Eigenanteil
•  Einzelzimmer oder auf 
 Wunsch Doppelzimmer
•  Kurz- und Vollstationäre Pflegeeinrichtung
•  moderner Neubau oder Haupthaus mit 
 Innenhof und Café
•  idyllische Lage in Mudau-Steinbach

Familie Matz
Poststr.14 • 69427 Mudau

Tel.06284-9203-0 • info@haus-theresa.de  

Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982
E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unsere Leistungen für Sie:

� Kundendienst     � Sanitär- und Heizungsinstallation 

� Badausstattung          � Öl- Gas- Brennwerttechnik

� Pellets – Holz – Solar                     � Wärmepumpen

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister

24h-Notdienst

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Auf Grund von Covid-19 momentan nur noch bis 21 Uhr geöffnet!

Hier lebe ich – hier kaufe ich ein!


